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sofern sie in dieser Funktion Aufgaben wahrnehmen.

Der Ministerpräsident behält sich vor, die gerichtliche 
Vertretung in Einzelfällen, insbesondere bei Rechtsstrei-
tigkeiten von besonderer Bedeutung, abweichend zu re-
geln oder selbst zu übernehmen. 

3
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integ-
ration 

In Rechtsstreitigkeiten und sonstigen gerichtlichen Ver-
fahren (zum Beispiel Mahn-, Zwangsvollstreckungs-, In-
solvenzverfahren, Verfahren der freiwilligen Gerichts-
barkeit) sind zur Aktiv- und Passivvertretung des Lan-
des berufen

das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und In-
tegration, soweit nicht die nachstehend genannten 
Dienststellen vertretungsbefugt sind, 

die Bezirksregierungen
im Rahmen des ihnen übertragenen Aufgabengebietes

und

die Landräte als untere staatliche Verwaltungsbehörden,
sofern sie in dieser Funktion Aufgaben wahrnehmen.

Das Ministerium behält sich vor, die gerichtliche Vertre-
tung in Einzelfällen, insbesondere bei Rechtsstreitigkei-
ten von besonderer Bedeutung, selbst zu übernehmen 
oder auf eine andere als die zuständige Stelle zu über-
tragen.

4
Ministerium des Innern

In Rechtsstreitigkeiten und sonstigen gerichtlichen Ver-
fahren (zum Beispiel Mahn-, Zwangsvollstreckungs-, In-
solvenzverfahren, Verfahren der freiwilligen Gerichts-
barkeit) sind zur Aktiv- und Passivvertretung des Lan-
des berufen 

das Ministerium des Innern,
soweit nicht die nachstehend genannten Dienststellen 
vertretungsbefugt sind, 

die Bezirksregierungen
im Rahmen des ihnen übertragenen Aufgabengebietes,

die Landräte als untere staatliche Verwaltungsbehörden,
sofern sie in dieser Funktion Aufgaben wahrnehmen,

die Polizeibehörden,

die Deutsche Hochschule der Polizei,

das Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen,

die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen,

das Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen des 
Landes Nordrhein-Westfalen, 

das Institut für öffentliche Verwaltung Nordrhein-West-
falen,

und

die Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen

jeweils für ihren oder seinen Zuständigkeitsbereich 

und

der Landesbetrieb Information und Technik Nord-
rhein-Westfalen Geschäftsbereich Statistik als amtliche 
Statistikstelle des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß 
Betriebssatzung.

Das Ministerium behält sich vor, die gerichtliche Vertre-
tung in Einzelfällen, insbesondere bei Rechtsstreitigkei-
ten von besonderer Bedeutung, selbst zu übernehmen 
oder auf eine andere als die zuständige Stelle zu über-
tragen.

5
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie

In Rechtsstreitigkeiten und sonstigen gerichtlichen Ver-
fahren (zum Beispiel Mahn-, Zwangsvollstreckungs-, In-
solvenzverfahren, Verfahren der freiwilligen Gerichts-

I.

20020 

Vertretungserlass NRW
Gemeinsamer Runderlass des Ministerpräsidenten, 

des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration, des Ministeriums des Innern, 

des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, 
 Digitalisierung und Energie, des Ministeriums für 

 Arbeit, Gesundheit und Soziales, des Ministeriums für 
Schule und Bildung, des Ministeriums für Heimat, 

 Kommunales, Bau und Gleichstellung, 
des Ministeriums für Verkehr, des Ministeriums 

für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz, des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft 
und des Ministers für Bundes- und Europaangelegen-
heiten sowie Internationales über die Vertretung des 

Landes Nordrhein-Westfalens durch seine Dienststellen 

Vom 28. Februar 2018

Abschnitt 1
Anwendungsbereich

1.1
In diesem Gemeinsamen Runderlass regeln der Minister-
präsident und die oben genannten Ministerien auf der 
Grundlage ihrer jeweiligen Ressortkompetenz gemäß 
Art. 55 Absatz 2 der Landesverfassung, welche Behörden 
und Einrichtungen (im Folgenden Dienststellen genannt) 
zur Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen berufen 
sind, wenn dieses am allgemeinen Rechtsverkehr teil-
nimmt. 

1.2 
Ausgenommen von diesem Erlass sind das Ministerium 
der Justiz und das Ministerium der Finanzen, welche ge-
trennte Vertretungsregelungen im Rahmen ihrer jeweili-
gen Ressortzuständigkeit erlassen haben (Vertretungs-
ordnung JM NRW vom 27. Juli 2011, JMBl. NRW  S. 232 
in der jeweils geltenden Fassung; Vertretungsordnung 
FM NRW vom 6. Mai 2015, MBl. NRW. S. 352 in der je-
weils geltenden Fassung).

1.3
Der Erlass befasst sich ausschließlich mit der Vertretung 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Wird eine andere juris-
tische Person des öffentlichen Rechts – zum Beispiel die 
Bundesrepublik Deutschland – vertreten, so richtet sich 
die Vertretung nach deren Vorgaben. 

1.4
Soweit die Befugnis zur Vertretung des Landes durch 
Gesetz oder Rechtsverordnung geregelt ist, gehen diese 
Bestimmungen der hier getroffenen Vertretungsregelung 
vor; im Übrigen fi nden die Bestimmungen dieses Erlas-
ses Anwendung. 

1.5
Der Erlass gilt für alle Dienststellen der Landesverwal-
tung mit Ausnahme der in 1.2 genannten Ressorts.

Abschnitt 2
Vertretung in gerichtlichen Verfahren

2
Ministerpräsident

Vertretung in gerichtlichen Verfahren 

In Rechtsstreitigkeiten und sonstigen gerichtlichen Ver-
fahren (zum Beispiel Mahn-, Zwangsvollstreckungs-, In-
solvenzverfahren, Verfahren der freiwilligen Gerichts-
barkeit) sind zur Aktiv- und Passivvertretung des Lan-
des berufen 

der Ministerpräsident,
soweit nicht die nachstehend genannten Dienststellen 
vertretungsbefugt sind, 

die Bezirksregierungen 
im Rahmen des ihnen übertragenen Aufgabengebietes 

und

die Landräte als untere staatliche Verwaltungsbehörden,
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die Bezirksregierungen als obere Schulaufsichtsbehör-
den

im Rahmen des ihnen übertragenen Aufgabengebietes
sowie für die Staatlichen Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung,

die Bezirksregierung Köln
für das Haus für Lehrerfortbildung in Kronenburg für 
dessen Zuständigkeitsbereich,

die Schulämter als untere Schulaufsichtsbehörden,

das Landesprüfungsamt für  Lehrämter an Schulen,

das Landesamt für Besoldung und Versorgung
in den Fällen des §  111 Absatz  2 Satz  2 Schulgesetz 
NRW,

die Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesins-
titut für Schule des Landes Nordrhein-Westfalen 

jeweils für ihren oder seinen Zuständigkeitsbereich

und

die Schulen in Angelegenheiten nach § 3 Absatz 1 Schul-
gesetz NRW.

7.2
Die Schulen können in Angelegenheiten nach §  3 Ab-
satz 1 Schulgesetz NRW auch einen Vertreter der Schul-
aufsichtsbehörde mit der Prozessvertretung im Sinne der 
jeweiligen Prozessordnung betrauen. Die Schulaufsichts-
behörde kann sich im Einzelfall vorbehalten, vor den 
Gerichten neben der vertretungsberechtigten Schule 
aufzutreten und prozessuale Handlungen vorzunehmen. 
Die Schulaufsichtsbehörde kann darüber hinaus in Ein-
zelfällen, insbesondere bei Rechtsstreitigkeiten von be-
sonderer Bedeutung, die gerichtliche Vertretung der in 
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich liegenden Schu-
len selbst übernehmen.

7.3
Das Ministerium behält sich vor, die gerichtliche Vertre-
tung in Einzelfällen, insbesondere bei Rechtsstreitigkei-
ten von besonderer Bedeutung, selbst zu übernehmen 
oder auf eine andere als die zuständige Stelle zu über-
tragen. In den Fällen der Übertragung der Vertretung auf 
eine andere als die zuständige Stelle kann sich das Mi-
nisterium darüber hinaus vorbehalten, vor den Gerich-
ten neben der beauftragten Dienststelle aufzutreten und 
prozessuale Handlungen vorzunehmen.

8
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung

In Rechtsstreitigkeiten und sonstigen gerichtlichen Ver-
fahren (zum Beispiel Mahn-, Zwangsvollstreckungs-, In-
solvenzverfahren, Verfahren der freiwilligen Gerichts-
barkeit) sind zur Aktiv- und Passivvertretung des Lan-
des berufen 

das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung, 
soweit nicht die nachstehend genannten Dienststellen 
vertretungsbefugt sind, 

die Bezirksregierungen
im Rahmen des ihnen übertragenen Aufgabengebietes,

die Landräte als untere staatliche Verwaltungsbehörden,
sofern sie in dieser Funktion Aufgaben wahrnehmen

und

die UNESCO-Welterbestätte Schlösser Augustusburg 
und Falkenlust in Brühl
für ihren Zuständigkeitsbereich.

Das Ministerium behält sich vor, die gerichtliche Vertre-
tung in Einzelfällen, insbesondere bei Rechtsstreitigkei-
ten von besonderer Bedeutung, selbst zu übernehmen 
oder auf eine andere als die zuständige Stelle zu über-
tragen.

9
Ministerium für Verkehr

In Rechtsstreitigkeiten und sonstigen gerichtlichen Ver-
fahren (zum Beispiel Mahn-, Zwangsvollstreckungs-, 
 Insolvenzverfahren, Verfahren der freiwilligen Gerichts-

barkeit) sind zur Aktiv- und Passivvertretung des Lan-
des berufen 

das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie-
rung und Energie,
soweit nicht die nachstehend genannten Dienststellen 
vertretungsbefugt sind, 

die Bezirksregierungen
im Rahmen des ihnen übertragenen Aufgabengebietes, 

die Landräte als untere staatliche Verwaltungsbehörden,
sofern sie in dieser Funktion Aufgaben wahrnehmen,

der Landesbetrieb Information und Technik Nord-
rhein-Westfalen (ohne Geschäftsbereich Statistik)

der Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nord-
rhein-Westfalen,

das Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen,

der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen – Landes-
betrieb – 

das Landesamt für Natur, Umwelt- und Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen im Rahmen seiner Zustän-
digkeit in Klimaschutz- und Energieangelegenheiten

jeweils für ihren oder seinen Zuständigkeitsbereich,

und

die Meisterprüfungsausschüsse nach §  47 der Hand-
werksordnung
für ihren Zuständigkeitsbereich.

Das Ministerium behält sich vor, die gerichtliche Vertre-
tung in Einzelfällen, insbesondere bei Rechtsstreitigkei-
ten von besonderer Bedeutung, selbst zu übernehmen 
oder auf eine andere als die zuständige Stelle zu über-
tragen.

6
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

In Rechtsstreitigkeiten und sonstigen gerichtlichen Ver-
fahren (zum Beispiel Mahn-, Zwangsvollstreckungs-, In-
solvenzverfahren, Verfahren der freiwilligen Gerichts-
barkeit) sind zur Aktiv- und Passivvertretung des Lan-
des berufen 

das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales,
soweit nicht die nachstehend genannten Dienststellen 
vertretungsbefugt sind, 

die Bezirksregierungen 
im Rahmen des ihnen übertragenen Aufgabengebietes,

die Landräte als untere staatliche Verwaltungsbehörden,
sofern sie in dieser Funktion Aufgaben wahrnehmen,

das Landesinstitut für Arbeitsgestaltung,

der Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug,

die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei 
Arzneimitteln und Medizinprodukten

und

das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen

jeweils für seinen oder ihren Zuständigkeitsbereich.

Das Ministerium behält sich vor, die gerichtliche Vertre-
tung in Einzelfällen, insbesondere bei Rechtsstreitigkei-
ten von besonderer Bedeutung, selbst zu übernehmen 
oder auf eine andere als die zuständige Stelle zu über-
tragen.

7
Ministerium für Schule und Bildung

7.1
In Rechtsstreitigkeiten und sonstigen gerichtlichen Ver-
fahren (zum Beispiel Mahn-, Zwangsvollstreckungs-, In-
solvenzverfahren, Verfahren der freiwilligen Gerichts-
barkeit) sind zur Aktiv- und Passivvertretung des Lan-
des berufen

das Ministerium für Schule und Bildung,
soweit nicht die nachstehend genannten Dienststellen 
vertretungsbefugt sind,
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die Zentralstelle für Fernunterricht,

und

das Landesarchiv

jeweils für seinen oder ihren Zuständigkeitsbereich.

Das Ministerium behält sich vor, die gerichtliche Vertre-
tung in Einzelfällen, insbesondere bei Rechtsstreitigkei-
ten von besonderer Bedeutung, selbst zu übernehmen 
oder auf eine andere als die zuständige Stelle zu über-
tragen.

Abschnitt 3

Vertretung in sonstigen Fällen

12.1

Vertretung in Verwaltungsverfahren 

In Verfahren vor Verwaltungsbehörden wird das Land als 
Beteiligter durch die jeweilige im zweiten Abschnitt be-
nannte Dienststelle vertreten, zu deren Zuständigkeits-
bereich die dem Verfahren zugrunde liegende Angelegen-
heit gehört. 

12.2

Drittschuldnervertretung 

Bei der Entgegennahme von Abtretungserklärungen, 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen, Pfändungs-
verfügungen (zum Beispiel nach § 309 Abgabenordnung, 
§  40 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW) und Be-
nachrichtigungen von einer bevorstehenden Pfändung 
(§  845 Zivilprozessordnung) sowie bei der Abgabe von 
Erklärungen nach §  840 Zivilprozessordnung oder von 
entsprechenden Erklärungen nach anderen gesetzlichen 
Bestimmungen (zum Beispiel §  316 Abgabenordnung, 
§  45 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW) ist zur Ver-
tretung des Landes die Dienststelle berufen, die die ge-
schuldete Leistung, insbesondere die Auszahlung des ge-
schuldeten Geldbetrages, anzuordnen hat. 

12.3

Rechtsgeschäftliche Vertretung 

Rechtsgeschäftlich wird das Land durch die jeweilige im 
zweiten Abschnitt benannte Dienststelle vertreten, zu 
deren Zuständigkeitsbereich die zu regelnde Angelegen-
heit gehört.

12.4

Vertretung bei Strafanträgen 

Die jeweils betroffene Dienststelle ist zur Stellung von 
Strafanträgen, die für die Verfolgung einer gegen das 
Land gerichteten Straftat erforderlich sind, befugt. 

12.5

Sonderregelungen 

In Einzelfällen bestimmt das jeweils zuständige Fachmi-
nisterium, welche Dienststelle zur Vertretung des Landes 
berufen ist. Das jeweils zuständige Fachministerium 
kann die Vertretung im Einzelfall abweichend regeln 
oder sie jederzeit selbst übernehmen. 

12.6

Bezeichnung des Vertretungsverhältnisses 

Das Vertretungsverhältnis ist durch Hinweis auf die je-
weils vertretende Dienststelle zum Ausdruck zu bringen. 
Die Bezeichnung lautet:

„Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch … (Be-
zeichnung der vertretenden Dienststelle), diese(s) vertre-
ten durch … (Bezeichnung der Dienststellenleitung)“.

12.7

Grundbuchangelegenheiten

Für Eintragungen im Grundbuch ist der Wortlaut 

„Land Nordrhein-Westfalen“ 

zu verwenden.

barkeit) sind zur Aktiv- und Passivvertretung des Lan-
des berufen 

das Ministerium für Verkehr,
soweit nicht die nachstehend genannten Dienststellen 
vertretungsbefugt sind, 

die Bezirksregierungen
im Rahmen des ihnen übertragenen Aufgabengebietes, 

die Landräte als untere staatliche Verwaltungsbehörden,
sofern sie in dieser Funktion Aufgaben wahrnehmen,

der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen
für seinen Zuständigkeitsbereich,

und

die Zweckverbände nach §  5 Absatz  1 und §  15 Satz  2 
des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr 
in Nordrhein-Westfalen
im Rahmen des ihnen übertragenen Aufgabengebietes. 

Das Ministerium behält sich vor, die gerichtliche Vertre-
tung in Einzelfällen, insbesondere bei Rechtsstreitigkei-
ten von besonderer Bedeutung, selbst zu übernehmen 
oder auf eine andere als die zuständige Stelle zu über-
tragen.

10
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz

In Rechtsstreitigkeiten und sonstigen gerichtlichen Ver-
fahren (zum Beispiel Mahn-, Zwangsvollstreckungs-, In-
solvenzverfahren, Verfahren der freiwilligen Gerichts-
barkeit) sind zur Aktiv- und Passivvertretung des Lan-
des berufen 

das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz,
soweit nicht die nachstehend genannten Dienststellen 
vertretungsbefugt sind, 

die Bezirksregierungen 
im Rahmen des ihnen übertragenen Aufgabengebietes,

die Landräte als untere staatliche Verwaltungsbehörden,
sofern sie in dieser Funktion Aufgaben wahrnehmen,

der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen,

das Landesamt für Natur, Umwelt- und Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen,

der Direktor der Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen als Landesbeauftragter

die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der 
Kreisstellen der Landwirtschaftskammer als Landesbe-
auftragte im Kreis, 

das Landgestüt Nordrhein-Westfalen

jeweils für seinen oder ihren Zuständigkeitsbereich.

Das Ministerium behält sich vor, die gerichtliche Vertre-
tung in Einzelfällen, insbesondere bei Rechtsstreitigkei-
ten von besonderer Bedeutung, selbst zu übernehmen 
oder auf eine andere als die zuständige Stelle zu über-
tragen.

11
Ministerium für Kultur und Wissenschaft 

In Rechtsstreitigkeiten und sonstigen gerichtlichen Ver-
fahren (zum Beispiel Mahn-, Zwangsvollstreckungs-, In-
solvenzverfahren, Verfahren der freiwilligen Gerichts-
barkeit) sind zur Aktiv- und Passivvertretung des Lan-
des berufen 

das Ministerium für Kultur und Wissenschaft, 
soweit nicht die nachstehend genannten Dienststellen 
vertretungsbefugt sind, 

die Bezirksregierungen 
im Rahmen des ihnen übertragenen Aufgabengebietes,

die Landräte als untere staatliche Verwaltungsbehörden,
sofern sie in dieser Funktion Aufgaben wahrnehmen, 

die Kunsthochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen,

das Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nord-
rhein-Westfalen, 

die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin,
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20021

Verwendung von Recyclingpapier
im Geschäftsbereich des Ministeriums des 
Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Runderlass des Ministeriums des Innern
– 55-22.00.03-6/15 –

Vom 9. März 2018

1
Ziel

Die Verwendung von Recyclingpapier bildet im Ge-
schäftsbereich des für Inneres zuständigen Ministeriums 
die Regel. Hierfür sprechen insbesondere Kostengründe, 
da Recyclingpapier bis zu einem 80er-Weißegrad deut-
lich weniger kostet als entsprechendes Frischfaserpapier. 
Darüber hinaus entspricht die Verwendung von Recyc-
lingpapier der Intention des Landesabfallgesetzes, bei 
der Verwendung von Arbeitsmaterialien Produkte zu be-
vorzugen, die rohstoffschonend und abfallarm oder aus 
Abfällen hergestellt sind. 

Die Verwendung von Recyclingpapier wird daher weiter-
hin fl ächendeckend in allen Behörden und Einrichtungen 
und auf allen Hierarchieebenen des Geschäftsbereichs 
verbindlich vorgegeben. 

2
Umsetzung

Für Ausdrucke an Druckern sowie Kopierern ist Recyc-
lingpapier nach RAL-UZ 14 / DIN EN 12281 zu verwen-
den. Das vom Landeseinkauf Papier beschaffte Papier 
erfüllt diese Voraussetzung. Dabei ist grundsätzlich Re-
cyclingpapier mit 80er-Weiße einzusetzen; die Verwen-
dung von Recyclingpapier geringerer Weißegrade bleibt 
möglich. Der Einsatz von Recyclingpapier höherer Weiß-
egrade bzw. von sogenanntem holzfreien Papier ist nur 
in sachlich begründeten Ausnahmefällen zulässig, zum 
Beispiel wenn Schriftgut an Empfänger außerhalb der 
Verwaltung geht und zudem einen repräsentativen Cha-
rakter aufweist.

3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tage der Verkündung in Kraft 
und am 31. Dezember 2023 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2018 S. 131

2006

Berichtigung der Verwaltungsvorschrift 
zum ersetzenden Scannen in der 

Landes verwaltung nach dem E-Government 
Gesetz Nordrhein-Westfalen

Vom 31. Januar 2018

Der Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innova-
tion, Digitalisierung und Energie vom 31. Januar 2018 
(MBl. NRW. S. 112) wird  wie folgt berichtigt:

Die Muster-Verfahrensanweisung zu Nummer 4 wird als 
Anlage angefügt. 

Abschnitt 4
Verfahren

13.1
Aufgaben und Verfahren nicht vertretungsbefugter 
Dienststellen 

13.1.1
Dienststellen, die in Angelegenheiten ihres im zweiten 
Abschnitt genannten Zuständigkeitsbereichs nicht zur 
Vertretung befugt sind, leiten den Vorgang der vertre-
tungsbefugten Dienststelle so rechtzeitig zu, dass Nach-
teile für das Land (zum Beispiel Rechtsverlust infolge 
Frist versäumung oder Verjährung, Zahlungsunfähigkeit 
des Schuldners infolge Verschlechterung seiner Vermö-
gensverhältnisse) vermieden werden. Der Vorgang ist der 
vertretungsbefugten Dienststelle mit einer Stellung-
nahme zuzuleiten. 

13.1.2
Wird an eine gemäß Abschnitt 2 zur Vertretung nicht be-
fugte Dienststelle zugestellt, so hat diese das Schrift-
stück unverzüglich der zustellenden oder die Zustellung 
betreibenden Stelle zurückzusenden und hierbei – soweit 
zweifelsfrei feststellbar – die zur Vertretung berufene 
Dienststelle anzugeben. 

13.2
Aufgaben vertretungsbefugter Dienststellen 

13.2.1
Die vertretungsbefugten Dienststellen entscheiden über 
die Behandlung der jeweiligen Angelegenheit grundsätz-
lich in eigener Verantwortung. 

13.2.2
In Angelegenheiten von grundsätzlicher, erheblicher fi -
nanzieller oder politischer Bedeutung ist dem jeweiligen 
Fachministerium auf dem Dienstweg zu berichten. Im 
Rahmen der Vertretung in gerichtlichen Verfahren ist fer-
ner zu berichten, wenn ein Verfahren vor den obersten 
Gerichtshöfen des Bundes oder dem Bundesverfassungs-
gericht anhängig ist oder in Betracht kommt. 

Die Berichte sind – unbeschadet der Verantwortung für 
die Einhaltung von Terminen und Fristen – so rechtzeitig 
zu erstatten, dass eine Übernahme der Vertretungsbefug-
nis gemäß Nummer 12.5 oder die Erteilung von Weisun-
gen für die Bearbeitung möglich ist. 

Abschnitt 5
Übergangs- und Schlussbestimmungen

14.1
Dieser Runderlass tritt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-West-
falen in Kraft. Gleichzeitig tritt der Vertretungserlass 
vom 1. Juli 2011 (MBl. NRW. S.  246), zuletzt geändert 
durch Runderlass vom 3. April 2014 (MBl. NRW. 2014 
S. 186), außer Kraft.  

14.2
Gerichtliche Verfahren, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Erlasses bereits anhängig sind, werden 
nach den bisherigen Bestimmungen zu Ende geführt.

– MBl. NRW. 2018 S. 128
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III.

Landeswahlleiter

Landtagswahl 2017
Feststellung von Nachfolgern aus der Landesliste

Bekanntmachung des Landeswahlleiters 
– 11 – 35.09.13

Vom 19. März 2018

Die Landtagsabgeordnete Svenja Schulze hat mit Ablauf 
des 16. März 2018 ihr Landtagsmandat niedergelegt.

Nachfolgerin ist mit Wirkung vom 19. März 2018

Frau Inge Blask

aus der Landesliste der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands (SPD) Mitglied des Landtags.

Bezug: Bekanntmachung des Landeswahlleiters vom 25. 
Juni 2017 (MBl. NRW. S. 544) 

– MBl. NRW. 2018 S. 157

Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Umlagensatzung 2018
des Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

(ZV VRR)
Bekanntmachung des 

Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Vom 2. März 2018

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Umlagensat-
zung 2018 mit Datum vom 14. Februar 2018 genehmigt.

Die Umlagensatzung und der nachfolgende Hinweis 
nach § 7 Absatz 6 Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen werden hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung NW am Zustandekommen dieser Satzung nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gemäß § 7 
Absatz  6 Satz  1 GO NRW nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn:

1.  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

2.  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

3.  der Verbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet

 oder

4.  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

2. März 2018

Erik O. S c h u l z

Vorsitzender der Verbandsversammlung

Die Umlagensatzung 2018 des ZV VRR steht auf der 
Homepage des VRR zum Download als PDF-Datei unter 
dem folgenden Link zur Verfügung:

http://www.vrr.de/imperia/md/content/dervrr/satzun-
gen/umlagensatzung_zv_vrr_2018.pdf

– MBl. NRW. 2018 S. 157

21281

Anerkennung des Stadtteils Hausberge 
der Stadt Porta Westfalica als Luftkurort

Verfügung der Bezirksregierung Detmold 
– 24.63-00 –

Vom 2. März 2018

Aufgrund des §  11 des Gesetzes über Kurorte im Land 
Nordrhein-Westfalen (Kurortegesetz) vom 11. Dezember 
2007 (GV NRW 2008 S. 8) habe ich der Stadt Porta West-
falica für den Stadtteil Hausberge das Prädikat Luftkur-
ort verliehen.

Gleichzeitig habe ich die Anerkennung des Stadtteils 
Hausberge als Kneipp-Kurort vom 22. Mai 1984 wider-
rufen. 

Die Kurgebietsgrenzen, festgesetzt durch Runderlass des 
Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 22. 
Mai 1984 (MBl. NRW. S. 438), bleiben unverändert.

– MBl. NRW. 2018 S. 157

791

Änderung der Richtlinien über 
die Gewährung von Zuwendungen

zur Anpfl anzung von neuen und Ergänzung 
bestehender Alleen 

in Nordrhein-Westfalen
Runderlass des Ministeriums für Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
– III-2-43.00.00.18 –

Vom 28. Februar 2018

Der Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 
28. August 2008 (MBl. NRW. S.  504), der zuletzt durch 
Runderlass vom 24. Januar 2017 (MBl. NRW. S. 61) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

In Nummer  9 wird die Angabe „31.12.2018“ durch die 
Angabe „31. Dezember 2023“ ersetzt.

Dieser Runderlass tritt am 1. Juli 2018 in Kraft. 

– MBl. NRW. 2018 S. 157

9211

Aufhebung des Runderlasses
„Richtlinie zur Zulassungsbescheinigung 

Teil I und Teil II“
Runderlass des Ministeriums für Verkehr 

– III B 2 – 21 – 16/10 -

Vom 8. März 2018

Der Runderlass des Ministeriums für Verkehr, Energie 
und Landesplanung „Richtlinie zur Zulassungsbeschei-
nigung Teil I und Teil II“ vom 23. Juni 2005 (MBl. NRW. 
S. 790) wird aufgehoben.

Dieser Erlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2018 S. 157
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